
Auflagen für Umzugswagen und 

 deren Teilnehmer 

 

 
§ 1 
Die Abnahme der Umzugswagen wird ab sofort von unserem 2.  
Umzugsleiter und von der Polizei durchgeführt. Wenn  
Änderungen oder Umbauten am Umzugswagen notwendig sind und  
verlangt werden, ist dem Folge zu leisten.  
  
§ 2 
Mit sofortiger Wirkung gilt für alle Umzugsteilnehmer, die sich während  
dem Umzug auf , neben oder um einen Umzugswagen herum bewegen  
absolutes „ALKOHOLVERBOT“.  
(durch Mitwirkung am aktiven Jugendschutz, möchten wir euch als  
Vorbilder zeigen, um die jugendlichen Zuschauer während dem  
Umzug nicht zum Trinken von Alkohol zu animieren).  
 
§ 3 
Absolutes Alkoholverbot gilt auch für die eigenen Ordner der  
teilnehmenden Umzugswagen. Dieses Verbot gilt nicht nur während dem  
gesamten Umzug, sondern auch für die Zeit vor dem Umzug (Es muss  
sicher gestellt sein, dass die Sicherheit von Zuschauern und Teilnehmern  
gewährleistet ist). Denkt daran, dass eure Ordner ein Mindestalter von 18  
Jahren haben müssen.  
 
§ 4 
Die Lautstärkeregler der Musikanlagen auf den Umzugswagen müssen  
zurückgedreht werden. Mario Berger ist damit beauftragt, bei jedem  
die Anlagen so zu codieren, dass nur ein bestimmtes Maximum erreicht  
werden kann. Wir appellieren auch an euch, sucht eure Musik bewusst aus.  
Es darf Techno, Schlager, ................, fast alles sein. Achtet bitte nur  
darauf, dass die Musik nicht zu aggressiv ist.  
(Für die nachfolgenden Hästrägergruppen, sowie auch für die  
Kleinkinder, die an der Umzugsstrecke stehen, ist die Lautstärke, die sich  
die letzten Jahre sehr gesteigert hat, nicht mehr zumutbar. Selbst  
Guggenmusiken gehen unter, obwohl diese eigentlich zur Fasnet gehören.)  
Lautsprecher sind nach innen in Richtung Wagen einzubauen.  
 
§ 5 
Die Umzugsleiter laden vor dem großen Umzug der Narrenzunft  
Merdingen zu einer Besprechung ein, an der mindestens zwei Teilnehmer  



pro Umzugswagen teilzunehmen haben.(Dabei wird nochmals an die  
vorher genannten Punkte durchgegangen und evtl. anfallende Fragen  
gerne beantwortet).  
 
§ 6 
Bitte haltet die Anweisungen ein, zu denen wir selbst gezwungen  
werden, da sonst mit Konsequenzen eurerseits gerechnet werden muss.  
Bei Zuwiderhandlungen sind alle Vorstandsmitglieder, sowie die  
gestellten Umzugsordner der Zwulcher Narrenzunft Merdingen dazu  
berechtigt einen Umzugswagen aus dem Umzug herauszuholen oder  
erst gar nicht teilnehmen zu lassen.  
 
 
 
Für euer Verständnis bedanken wir uns bei euch!  
Denn auch wir wollen mit euch eine schöne Fasnet feiern!  
 
 
 
Die Vorstandschaft der Zwulcher Narrenzunft Merdingen 
 
 
 
 


